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 Veröffentlicht am 27.06.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 lita;

VwGG §46 Abs1;

Rechtssatz

Hat der Vertreter des Bf denselben gegenüber den Verwaltungsbehörden nicht vertreten und daher von dem

angefochtenen Bescheid keine Kenntnis, so verhält sich der Bf grob fahrlässig, wenn er selbst bzw durch eine von ihm

beauftragte Person diesen Rechtsanwalt mit einer unbescheinigten Postsendung mit der Einbringung einer

Beschwerde an die Gerichtshöfe des ö9entlichen Rechts beauftragt, ohne sich in der Folge etwa fernmündlich zu

vergewissern, ob die Sendung beim Rechtsanwalt angekommen und ob dieser bereit ist, die Beschwerde für den Bf

einzubringen.
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